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20. Verordnung: Emission.sgreQZwerte (Emissionswertverordnung). 
21. Verordnung: Verwalrun~bgaben, Kommissionsgebühren, Überwachungsgebühren und Amtstaxen; Xnderung 

der Verordnung. · 

20; 

Verordnung . der Wiener. Landesregierung 
vom 30. April. 1973 . über Emissionsgrenz

werte (EmissionswertV;:ror~~1.l'.ng) 

Auf Grund des §.J Abs.'): und 3 des Gesetzes 
vom 26. Jänner 1973, 'tGBl. für Wien Nr- 16, 
zum Schutz gegen Baulärm, wird verordnet: 

Maschine 

Baggergeräte, Erdbewegungs- und Straßenbau-
maschinen ............................. . 

Bauaufzüge, Fördergeräte .......... : . . . . . . . . . 1 

Kompressoren: 

unter 9 m3/min 
über 9 mS/min 

Kompressoren, doppelwandige („superschallge
dämpfte") Ausführung: 

unter 9 m3/min 
über 9 ms/min 

Mischmaschinen ........................... . 
Drucklufthämmer ......................... . 
Elektrohämmer 

Gesteinsbohrer: 

unter 3" ................................ j 
über 3" ................................ ! 

Kreissägen ............................... . 

Verdichtungsgeräte (Boden~ und Betonverdichter), 
Rammen ............................... . 

Antriebsaggregate anderer Baumaschinen, sofern 
diese nicht sinngemäß den genannten Gruppen 
zuzuordnen sind ......................... . 

2 

§ 1. Baumaschinen im Sinne dieser Verordnung 
sind maschinelle Einrichtungen, die im Zuge von 
Bauarbeiten Verwendung finden, insbesondere 
Rammen, Baggergeräte, Mischmaschinen, Bauauf
züge, Fördergeräte, Kompressoren, Druckluft
hämmer und andere Maschinenhämmer, Ver
dichtungsgeräte, Kreissägen, Bohrmaschinen und 
Pumpen. 

§ 2. Der Schallpegel einer Baumaschine darf 
folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

Ver
brennungs

motor 

95 
95 

96 

103 

80 
90 

100 

90 

Schallpegel 
in dB (A) bei 
Antrieb mit 

100 
95 

100 
115 

100 

105 

Elektro
motor 

80 

90 
95 

90 

80 
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